
  

 

 
 
 
BERUFLICHE VORSORGE UND GEBUNDENE SELBSTVORSORGE 
(Einlagen, Einkauf, Kapitalbezüge, Rückzahlung und Besteuerung im Überblick) 
 
 
(Stand 1. Januar 2025) 
 
 
 
Wichtige Hinweise zur beruflichen Vorsorge (Säule 2) und gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) im 
Überblick:  
 
 
2. Säule  
 
a)   Einkauf oder Übertrag in Säule 3a 
 
− Die versicherte Person kann im Rahmen der Vorsorgebestimmungen Einkäufe in die 2. Säule täti-

gen. Die Höhe des Einkaufsbetrages ist mit der Vorsorgeeinrichtung abzusprechen. Diese Einkaufs-
beiträge können vom Einkommen abgezogen werden. 

− Einkäufe können erst nach vollständiger Rückzahlung allfälliger WEF-Vorbezüge getätigt werden.  
− Ein Übertrag von Kapital einer Vorsorgeeinrichtung der Säule 2 in die Säule 3a ist nicht zulässig.  
 
b)   Bezug 
 
− Die versicherte Person kann im Rahmen der Vorsorgebestimmungen Kapitalbezüge tätigen. 
− Werden Einkäufe getätigt, so dürfen in den drei darauf folgenden Jahren keine Kapitalbezüge ge-

macht werden (Art. 79b Abs. 3 BVG). Vergleiche dazu die Hinweise zur Besteuerung bei Buch-
stabe d. 

− Beim Kauf von selbst bewohntem Wohneigentum am Wohnort, für Investitionen in das selbst be-
wohnte Wohneigentum am Wohnort oder zur Rückzahlung von Hypotheken ist ein Vorbezug nur 
alle 5 Jahre möglich. Ein Vorbezug für Wohneigentum ausserhalb des Wohnortes (Ferienhäuser 
usw.) ist nicht zulässig. 

− Für selbst bewohntes Wohneigentum am Wohnort gilt die 5-Jahres-Regel für jeden Ehegatten ein-
zeln. Demnach kann zum Beispiel ein Ehegatte einen Vorbezug im Jahr 2025 tätigen, der andere 
Ehegatte einen Vorbezug im Jahr 2026. Voraussetzung ist, dass die Ehegatten Miteigentümer am 
selbst bewohnten Wohneigentum sind. 

− Zur Wohneigentumsförderung sind auch Teilbezüge zulässig. Der Mindestbetrag für den Vorbezug 
beträgt 20'000 Franken. 

− Ein Vorbezug ist auch in anderen Fällen möglich. Wir verweisen auf die einschlägigen, gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 
c) Rückzahlung 
 
− Die Rückzahlung von WEF-Vorbezügen ist möglich (Mindestbetrag Fr. 20'000). In diesen Fällen hat 

die steuerpflichtige Person (Vorsorgenehmer/in) Anspruch auf zinslose Rückerstattung der seiner-
zeit bezahlten Steuern. Die Rückzahlung kann nicht vom Einkommen abgezogen werden. 
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d)   Besteuerung 
 
− Die im gleichen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen der Säulen 2 und 3a werden bei der Be-

steuerung zusammengerechnet. Ebenfalls werden die Bezüge beider Ehegatten zusammengerech-
net. Diese Leistungen sind zu 100 Prozent steuerpflichtig. Die Besteuerung erfolgt bei den kanto-
nalen Steuern und bei der direkten Bundessteuer zu einem reduzierten Steuersatz.  

− Werden Kapitalleistungen bei einem Stellenwechsel vom Arbeitgeber oder von Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge ausbezahlt und innert Jahresfrist in eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge 
des neuen Arbeitgebers einbezahlt, erfolgt keine Besteuerung. 

− Wenn die steuerpflichtige Person in den letzten drei Jahren vor einem Kapitalbezug Einkäufe in 
die 2. Säule tätigt, so werden die Veranlagungen, in der die Einkaufssummen abgezogen wurden 
rektifiziert (Aufrechnung der Einkaufssummen). Für die Bemessung der Jahressteuer werden 
diese Einkaufssummen vom ausbezahlten Kapital in Abzug gebracht.  

− Berechnung der Jahressteuer siehe: 
https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home; Steuerrechner; Kapitalauszahlung aus Vorsorge 

 
Säule 3a 
 
a)  Einzahlung oder Übertrag 
 
− Personen, die einer Voll- oder Teilzeitarbeit nachgehen und einer Pensionskasse angeschlossen 

sind, können im Jahr 2025 maximal 7’258 Franken einzahlen. Wenn sie keiner Pensionskasse an-
geschlossen sind, beträgt der Abzug 20 Prozent des Nettolohnes, höchstens 36’288 Franken. Ein-
zahlungen über dem Maximalbetrag sind in keinem Fall erlaubt.  

− Bei doppelverdienenden Ehepaaren dürfen beide unabhängig voneinander einzahlen.  
− Es dürfen mehrere Konten bei der gleichen Bank oder Versicherung oder bei verschiedenen Vor-

sorgeeinrichtungen eröffnet werden. Das erlaubt später einen gestaffelten Bezug. Dadurch kann 
bei der Bundessteuer die Steuerprogression gemildert werden.  

− Wer in einem früheren Jahr den maximal erlaubten Betrag nicht einbezahlt hat, darf dies in einem 
späteren Jahr nicht nachholen.  

− Die Bildung neuer Vorsorgekonten oder Versicherungspolicen durch eine teilweise Übertragung 
vorhandener Altersguthaben der Säule 3a ist nicht zulässig. 

− Ein Übertrag auf das Konto des anderen Partners ist im Normalfall nicht möglich. Eine Ausnahme 
kann es bei der Ehescheidung geben, da Gelder der Säule 3a zur Errungenschaft zählen. 

− Nach Erreichen des AHV-Referenzaltes darf nicht mehr in die Säule 3a eingezahlt werden. Wer 
aber z.B. Mitte 2025 pensioniert wird, darf im Jahre 2025 noch den vollen Betrag einzahlen, sofern 
die Einzahlung vor der Pensionierung erfolgt.  
Steuerpflichtige können Beiträge längstens bis 5 Jahre nach Erreichen des AHV-Referenzalters ein-
zahlen, falls sie weiterhin erwerbstätig sind. 

− Eine Leistung aus einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule oder aus einer Freizügigkeitseinrichtung 
kann nicht in die Säule 3a übertragen werden. 

− Ein Übertrag von Kapital der Säule 3a in eine Vorsorgeeinrichtung der Säule 2 ist erlaubt. Ein Abzug 
vom Einkommen ist nicht zulässig. 

− Wer in die Säule 3a einzahlt, kann über dieses Geld nicht frei verfügen.  
 
 
 
 
 
 

https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home
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b)   Bezug 
 
− Altersleistungen aus einer Säule 3a dürfen frühestens 5 Jahre vor Erreichen des AHV-

Referenzalters ausgerichtet werden. (Artikel 3 Absatz 1 BVV3) 
− Mehrere Konten bei der gleichen Bank oder Versicherung oder mehrere Konten bei verschiedenen 

Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen einen gestaffelten Bezug. Dadurch kann bei der direkten Bun-
dessteuer die Steuerprogression gemildert werden.  

− Erreicht eine Person das Alter der ordentlichen Bezugsberechtigung für Altersleistungen der Säule 
3a (5 Jahre vor dem AHV-Referenzalter), sind keine Teilbezüge mehr möglich (gilt auch für WEF). 
In diesem Falle wird das gesamte Vorsorgeguthaben zur Besteuerung fällig.  

− Beim Kauf von selbst bewohntem Wohneigentum am Wohnort, für Investitionen oder zur Rück-
zahlung von Hypotheken ist ein Vorbezug nur alle fünf Jahre möglich. Ein Vorbezug für Wohnei-
gentum ausserhalb des Wohnortes (Ferienhäuser usw.) ist nicht zulässig. 

− Für selbst bewohntes Wohneigentum gilt die 5-Jahres-Regel für jeden Ehegatten einzeln. Demnach 
kann zum Beispiel ein Ehegatte einen Vorbezug im Jahr 2025, der andere im Jahr 2026 tätigen. 
Voraussetzung ist, dass die Ehegatten Miteigentümer am selbst bewohnten Wohneigentum sind. 

− Ein Vorbezug ist auch in anderen Fällen möglich. Wir verweisen auf die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen. 

− Spätestens bei Erreichen des AHV-Referenzalters muss das Geld aus der Säule 3a definitiv bezogen 
werden. 
Der Bezug kann bis höchstens 5 Jahre aufgeschoben werden, wenn die steuerpflichtige Person 
nachweist, dass sie weiterhin erwerbstätig ist. 

 
c)  Rückzahlung 
 
− Die Rückzahlung von WEF-Vorbezügen in die Säule 3a ist nicht möglich.  
 
d) Besteuerung 
 
− Die im gleichen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen der Säulen 2 und 3a werden bei der Be-

steuerung zusammengerechnet. Ebenfalls werden die Leistungen beider Ehegatten zusammenge-
rechnet. Diese Leistungen sind zu 100 Prozent steuerpflichtig. Die Besteuerung erfolgt bei den Kan-
tonssteuern und bei der direkten Bundessteuer zu einem reduzierten Steuersatz.  

− Ein Übertrag von Kapital der Säule 3a in eine Vorsorgeeinrichtung der Säule 2 wird nicht besteuert.  
− Berechnung der Jahressteuer siehe 

https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home; Steuerrechner; Kapitalauszahlung aus Vorsorge 
 
 

 
 
 
  

https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home
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Gesetzliche Grundlagen 
 
SR 831.40 Bundesgesetz über die berufliche Alter-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

(BVG) vom 25. Juni 1982  
 
SR 831.411 Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vor-

sorge (WEFV) vom 3. Oktober 1994  
 
SR 831.461.3 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte 

Vorsorgeformen (BVV3) vom 13. November 1985  
 
SR 642.11 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990  

 
RB 3.2211 Gesetz über die direkten Steuern im Kanton Uri (StG) vom 26. September 2010 

 
 
Kreisschreiben Nr. 18 der Eidg. Steuerverwaltung vom 17. Juli 2008 
 
 
 
 
Januar 2025 Amt für Steuern 
 


